Was Sie vom Nachbarrecht in

Niedersachsen wissen sollten
Noch ist das Häuschen im Grünen nicht fertig, der Garten noch nicht

angelegt, da fragt sich der stolze Besitzer schon: Muss er, soll er,

darf er einen Zaun um das Grundstück setzen?
Ein Zaun, ein Gitter, eine Holzwand, eine Mauer, eine Hecke an den

Grundstücksgrenzen (oder, wie das Gesetz sagt, eine „Einfriedung“) macht

die Grundstücksgrenze deutlich sichtbar, bietet Schutz nach außen und lässt

das Eigentum am Grund und Boden erst so richtig eindrucksvoll erscheinen.

Aber eine Einfriedung kann auch stören. Und vor allem kostet sie Geld,

manchmal viel Geld. Deshalb ranken sich für den Grundstückseigentümer

mancherlei Fragen um dieses Bollwerk nach außen.
Wo muss, wo darf ein Grundstück

eingefriedet werden?

In einzelnen Fällen verlangt die Bauaufsichtsbehörde eine Einfriedung. 

Bebaute Grundstücke und bebaubare Grundstücke in den Ortschaften

müssen zur Straße hin eine Einfriedung erhalten, soweit das erforderlich ist, um

Gefährdungen und unzumutbare Verkehrsbehinderungen zu verhüten.

Aber das wird nicht all zu oft der Fall sein. Wenn die Bauaufsichtsbehörde

meint, Sie müssten entlang der Straße einfrieden, wird Sie Ihnen das sagen.

Warten Sie also ab. Für Vorgärten (nicht für die anderen

Grundstücksgrenzen) können die Gemeinden in Bebauungsplänen oder

in sonstigen Satzungen eine Einfriedung vorschreiben. Wenn Sie wissen

möchten, ob für Ihr Grundstück eine solche Vorschrift besteht, fragen Sie bei

Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung nach. Noch ist das Häuschen im Grünen

nicht fertig, der Garten noch nicht angelegt, da fragt sich der stolze

Besitzer schon: Muss er, soll er, darf er einen Zaun um das Grundstück setzen?

Im Übrigen kann eine Einfriedung nicht von Behörden gefordert werden.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann aber ein Grundstücksnachbar vom

anderen verlangen, dass er eine Einfriedung an der Grundstücksgrenze

setzt. Die wesentliche Voraussetzung ist, dass zwei Grundstücke aneinandergrenzen, von denen jedes entweder bebaut ist

oder gewerblich genutzt wird. Wenn auch nur eines von zwei aneinanderstoßenden

Grundstücken nicht bebaut und nicht gewerblich genutzt wird,

kann der Nachbar also keine Einfriedung verlangen.

Wo z.B. ein Hausgrundstück an eine Straße, einen öffentlichen Weg, einen

Privatweg, einen Wald, eine Weide, ein Feld, einen Garten oder an Ödland

stößt, kann der Eigentümer des Hausgrundstücks vom Eigentümer der

angrenzenden Fläche nicht verlangen, einen Zaun zu errichten. Wenn er einen

Zaun haben möchte, muss er ihn schon selbst setzen.

Auch zwischen zwei bebauten Grundstücken kann aber kein Nachbar eine

Einfriedung verlangen, wenn Einfriedungen in dem jeweiligen Ortsteil nicht

üblich sind. Dies gilt allerdings nur, wenn in dem Ortsteil die Grundstücke

ganz überwiegend nicht eingefriedet sind. Das kann sich im Laufe der Zeit

ändern. In einer Gegend mit Einfamilienhäusern werden im Zweifel Einfriedungen

üblich sein. Wo an der Grenze ein Gebäude steht, kann selbstverständlich nicht noch

zusätzlich eine Einfriedung gefordert werden. Wenn zwei Nachbarn sich darüber

geeinigt haben, dass an der Grenze kein Zaun und keine sonstige Einfriedung

gesetzt werden soll, müssen sie sich daran halten. Keiner der Nachbarn

kann dann später eine Einfriedung verlangen.

In manchen Baugebieten dürfen Vorgärten überhaupt nicht eingefriedet

werden. Die Gemeinden können in Bebauungsplänen oder anderen

Satzungen die Einfriedung von Vorgärten untersagen. Im Zweifel sollten Sie

sich bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung erkundigen.

Schließlich dürfen zur Straße hin Einfriedungen nicht errichtet werden,

soweit dadurch die Verkehrssicherheit beeinträchtigt würde. Zum Beispiel

kann an einer Straßenkreuzung ein höherer Zaun den Autofahrern und

Radfahrern die notwendige Sicht nehmen. Dann ist nur eine entsprechend

niedrige Einfriedung zulässig.

Wie muss, wie darf eine Einfriedung

aussehen?
Wer bestimmt, ob an die Grenze eine Mauer, eine undurchsichtige Bretterwand,

ein schmiedeeisernes Gitter, ein Jägerzaun, ein Bohlenzaun, ein

Staketenzaun, ein Maschendraht- oder Stacheldrahtzaun zu setzen ist oder ob

eine lebende Hecke als Einfriedung dienen soll?

Zum Teil haben die Gemeinden vorgeschrieben, wie Einfriedungen aussehen

müssen, entweder in Bebauungsplänen oder in anderen Satzungen. So können

etwa für Zäune ein bestimmtes Material und die Höhe festgelegt sein. Es kann

auch vorgeschrieben sein, dass Drahtzäune mit Sträuchern zu umpflanzensind, oder es können nur Hecken zugelassen sein. Fragen Sie bei Ihrer

Gemeinde- oder Stadtverwaltung nach, ob für Ihr Grundstück solche Vorschriften

bestehen. Wenn Mauern oder Zäune errichtet werden sollen, müssen sie nach der

Niedersächsischen Bauordnung standsicher sein und dürfen nicht gefährlich

sein. Deshalb darf normalerweise in Wohngebieten kein Zaun nur aus

Stacheldraht errichtet werden. Im übrigen können die Nachbarn

vereinbaren, wie die Einfriedung aussehen soll. Das vermeidet allen

Streit. Wenn keine Vereinbarung zustande kommt, ist jede ortsübliche

Einfriedung zulässig. Eine Einfriedung ist ihrer Art und Höhe nach ortsüblich,

wenn sie in der jeweiligen Gegend auch auf anderen Grundstücken und

nicht nur ganz vereinzelt verwendet wird. Sehen Sie sich also in Ihrer

Gegend um, damit Ihr Zaun nicht völlig aus dem Rahmen fällt.

Wenn die Nachbarn über die Höhe nichts vereinbaren und auch nicht in

der jeweiligen Gegend niedrigere Einfriedungen überwiegen, soll nach

dem Niedersächsischen Nachbarrechtsgesetz die Höhe in der Regel mindestens

1,20 m betragen. Normalerweise steht eine Einfriedung unmittelbar an der Grundstücksgrenze. Nur dann bietet sie für beide Nachbargrundstücke

Schutz. Damit an der Grenze keine zu hohen Einfriedungen

errichtet werden, die – ähnlich wie Gebäude – den Nachbarn in der

Benutzung seines Grundstücks beeinträchtigen, sind in der Niedersächsischen

Bauordnung Höchstmaße festgesetzt. Eine undurchsichtige Einfriedung

an der Grenze darf 1,80 m hoch sein. Wenn die Einfriedung mindestens ab

1,80 m durchsichtig ist oder wenn der Nachbar zugestimmt hat, sind auch

insgesamt 2 m genehmigungsfähig. Wenn der Nachbar zugestimmt hat und

das Ortsbild nicht beeinträchtigt wird, kann die Bauaufsichtsbehörde

ausnahms weise auch Einfriedungen bis zu 3 m an der Grenze zulassen.
Wichtig:

Bei mehr als 1,80 m Höhe ist eine Baugenehmigung erforderlich, bis 1,80 m geht es

ohne! Wer eine Einfriedung setzen will, muss das auf dem eigenen Grundstück tun

und den Zaun nicht etwa auf das Grundstück des Nachbarn oder mitten auf die Grenzlinie setzen. Seitliche Zaunpfähle sollen dem eigenen Grundstück zugewandt sein, so dass der Nachbar die glatte Seite des Zaunes sieht. Natürlich können die Nachbarn etwas anderes vereinbaren, und etwas anderes gilt auch, wenn beide Nachbarn nach dem Gesetz verpflichtet sind, gemeinsam einzufrieden (siehe S. 21 f.). Wer eine Hecke als Einfriedung wählt, muss mit den Pflanzen den gleichen

Grenzabstand einhalten wie sonst bei Bäumen oder Sträuchern, also je nach

Höhe 0,25 m, 0,50 m oder 0,75 m. Für manche Grundstücke reicht die

ortsübliche Einfriedung nicht aus, um unzumutbare Beeinträchtigungen des

Nachbarn zu verhindern. Hält der einfriedungspflichtige Eigentümer z.B.

Hühner, muss er, wenn der Nachbar es verlangt, einen genügend hohen und

dichten Zaun setzen, damit die Hühner das Nachbargrundstück nicht erreichen

können. Ist er nicht einfriedungspflichtig, muss er trotzdem entwedereine solche Einfriedung schaffen oder den vom Nachbarn gebauten Zaun entsprechend ergänzen. Schließlich noch eines zum Aussehen von Einfriedungen. Ob eine Mauer, ein Zaun schön oder hässlich sind, entscheidet der Eigentümer, nicht die Nachbarn.

Es gibt aber gewisse Grenzen. Deshalb verbietet die Bauordnung Verunstaltungen. Zum Beispiel darf ein Zaun nicht krumm und schief aus alten Brettern unterschiedlicher Größe zusammengehauen sein. Ein Zaun oder

eine Mauer sollen aber auch die Umgebung nicht verunstalten. Ein

hohes überladenes schmiedeeisernes Gitter, gegen das in anderer Umgebung

nicht unbedingt etwas einzuwenden wäre, kann deshalb unzulässig sein,

wenn in der Nachbarschaft nur niedrige Bretterzäune stehen.

Wer hat die Einfriedung zu errichten?

Wenn ein Grundstück zur Straße hin eingefriedet werden muss, ist immer

der Eigentümer des an der Straße liegenden Grundstücks zur Einfriedung

verpflichtet, nie der Eigentümer der Straße. Wenn es dagegen um die Einfriedung

zwischen zwei Nachbargrundstücken geht, stellt das Gesetz folgende Regeln auf:

1. Liegen zwei Grundstücke unmittelbar nebeneinander an derselben

Straße oder demselben Weg, so hat der Eigentümer des Grundstücks, das

von der Straße oder dem Weg gesehen links liegt, zum rechten

Nachbargrundstück hin einzufrieden. Man spricht auch vom Grundsatz der

Rechtseinfriedung. Ob die Grundstücke dieselbe Straßenbezeichnung

tragen, ist unwichtig. Entscheidend ist, ob zwei Grundstücke an einer

Straße eine gemeinsame Grenze haben. Das spielt vor allem bei

Eckgrundstücken eine Rolle. Liegt ein Grundstück zwischen zwei

Wegen oder Straßen, so kommt es darauf an, wo der Haupteingang

liegt. Von dieser Straße oder diesem Weg aus ist zu entscheiden, welches

Grundstück das rechte Nachbar Grundstück ist. Ist ein Grundstück,

das zwischen zwei Straßen liegt, zugleich ein Eckgrundstück, hat es

also drei Straßenfronten, kommt es aber nicht darauf an, wo der Haupteingang

liegt.
2. Hätte nach dem Grundsatz der Rechtseinfriedung keiner der Grundstückseigentümer einzufrieden oder hätten beide einzufrieden, so trifft

die Einfriedungspflicht beide Grundstückseigentümer gemeinsam.

Wie diese Regeln angewendet werden, können Sie den Plänen A und B entnehmen.
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Nach dem Rechtseinfriedungsgebot haben z.B. einzufrieden: 1 an der

Grenze zu 2, 4 an der Grenze zu 5. Bei den Reihenhausgrundstücken 6 bis

9, 11 bis 14, 16 bis 19 kommt es auf die Lage des Haupteingangs an. Für die

Eckgrundstücke 10, 15 und 20 ist die Lage des Haupteingangs dagegen

unwesentlich. Z.B. ist für das Grundstück 9 das Grundstück 10 rechtes

Nachbargrundstück, vom Haupteingang aus gesehen. Für das Grundstück

10 ist das Grundstück 9 rechtes Nachbargrundstück, und zwar vom Weg aus

gesehen. Deshalb müssen hier beide gemeinsam einfrieden.

Für die Grenze zwischen 1 und 16 führt die Rechtseinfriedungsregel nicht zu

einer Einfriedungspflicht, weil die Haupteingänge nicht an derselben

Straße liegen. Deshalb muss auch an dieser Grenze gemeinsam

eingefriedet werden.
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Von dem Privatweg aus gesehen gilt: Für 8 ist 9 rechtes Nachbargrundstück,

für 9 liegt 10 rechts und für 10 das Grundstück 11. Für 12 ist 13 rechtes

Nachbargrundstück. Deshalb muss 12 nach rechts einfrieden, aber auch an

der für 12 rückwärtigen Grenze, weil es ohne Bedeutung ist, dass die Grenze

hier im rechten Winkel verläuft. Für das kurze Grenzstück zwischen 11 und 13

gilt nicht das Rechtseinfriedungsgebot. Beide liegen zwar an derselben Straße,

aber nicht unmittelbar nebeneinander. Für 13 ist zwar 15 ein rechtes Nachbargrundstück. Weil aber diese Grundstükke nicht an derselben Straße liegen, gilt das Rechtseinfriedungsgebot nicht.

Wenn an einer Grundstücksgrenze neu eingefriedet werden soll, ist es in

jedem Fall sinnvoll, dass sich die Nachbarn darüber verständigen,

welche Art von Einfriedung gewählt werden soll, wie sie im einzelnen

aussehen soll, wer die Arbeiten ausführt oder den Auftrag erteilt und wer

die Kosten trägt. Natürlich wird man dabei berücksichtigen, wer nach dem

Gesetz einfriedungspflichtig ist.

Was ist zu tun, wenn keine Einigung

zustande kommt?

Ist einer der Nachbarn allein einfriedungspflichtig, bestimmt er die

Art der Einfriedung (soweit er nicht durch die Vorschriften gebunden ist),

errichtet sie und trägt die Kosten. Er muss dem Nachbarn allerdings einen

Monat vorher im einzelnen ankündigen, was er machen will. Hat der

Nachbar Einwendungen, soll er sie so schnell wie möglich mitteilen.

Kommt der Einfriedungspflichtige seiner Pflicht nicht nach, bleibt dem

Nachbarn nichts anderes übrig, als zu klagen, wenn er seinen Anspruch

durchsetzen will. Das sollte man aber wirklich nur im äußersten Notfall tun.

Sind beide Nachbarn gemeinsam einfriedungspflichtig, und kommt

keine Einigung zustande, darf jeder von beiden selbst einfrieden. Der

Nachbar, der das tut, darf die Einfriedung dann auf sein Grundstück oder

auf die Grenze setzen. Seitliche Zaunpfosten darf er auf die Hälfte des

Grenzabschnitts auf das Nachbargrundstück setzen, diesem zugekehrt. Auch

in diesem Fall muss er dem Nachbarn seine Absicht einen Monat vorher im

einzelnen anzeigen. Der Nachbar hat das Recht, an der Errichtung der

Einfriedung mitzuwirken. Hat der eine Nachbar allein eingefriedet,

obwohl gemeinsame Einfriedungspflicht besteht, kann er vom anderen

die halben Kosten erstattet verlangen. Dies gilt aber nur für die Kosten

ortsüblicher Einfriedungen, nicht für eine besonders aufwendige Ausführung,

die nicht im Interesse beider Grundstücke notwendig war.Eine besondere Situation kann eintreten, wenn in einem Gebiet die Grundstücke allmählich bebaut werden. Wer sein Haus zuerst errichtet hat, wird vielleicht, um sein Grundstück zu

schützen, an allen Grenzen einfrieden. Die Eigentümer der anderen Grundstücke

finden deshalb unter Umständen schon Zäune auch an den Grenzen

vor, an denen sie selbst allein oder gemeinsam einfriedungspflichtig

wären, nachdem ihr Grundstück bebaut ist. Dann gilt folgendes: Bei alleiniger

Einfriedungspflicht hat der linke Nachbar vom rechten Nachbarn die

Einfriedung zum Zeitwert zu übernehmen. Bei gemeinsamer Einfriedungspflicht

hat der erst später bauende Nachbar dem anderen Nachbar einen

Beitrag in Höhe des halben Zeitwertes der Einfriedung zu leisten.

Immer gilt: Jeder, der eine Einfriedung errichten oder beseitigen, durch eine

andere ersetzen oder wesentlich verändern will, muss das dem Nachbarn

einen Monat vorher genau mitteilen. Will der Nachbar Einwendungen

erheben, soll er das sofort tun. 
Wird eine Einfriedung älter, muss

sie gepflegt werden, der Zaun und

die Mauer sind zu streichen, eine

Hecke ist zu schneiden.

Instandhaltung macht Mühe und Kosten. Wer trägt sie? Sind beide Nachbarn gemeinsam einfriedungspflichtig, dann haben sie die Einfriedung auch gemeinsam zu unterhalten und tragen die Kosten je zur Hälfte. Ist einer allein  Einfriedungspflichtig,  dann hat er auch allein die Unterhaltungspflicht und trägt die

Kosten allein. Dabei kommt es nicht darauf an, auf welchem Grundstück

sich die Einfriedung befindet oder ob sie genau auf der Grenze steht.

Steht eine Einfriedung auf der Grenze und kann man nicht mehr feststellen,

wer sie errichtet hat und wem sie gehört, ist sie von beiden Nachbarn

gemeinsam zu unterhalten, und die Kosten treffen beide je zur Hälfte.
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